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SCHLAGLICHTER*
6. Juli 2018
Fakten! – Der neue § 106 im  

LBeamtG – Altersgrenzen – Än-
derung beamtenrechtlicher Rege-
lungen

Magdeburg. Erlass des MI vom 
26. Juni 2018 zum § 106 LBeamtG  
(Altersgrenze). Achtung, der An-
trag ist spätestens sechs Monate vor 
dem Zeitpunkt des beabsichtigten 
Beginns des Ruhestands zu stellen.

5. Juli 2018
Fakten! – GdP-Forderung er-

füllt – Verfassungsschutzkollegen 
endlich bedacht – Erschwerniszu-
lagenverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt – EZulV LSA

Magdeburg. Verordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt über die 
Gewährung von Erschwerniszula-
gen vom 22. Dezember 2011. Un-
sere Forderung nach einer deutli-
chen Anhebung des DUZ – 5 € pro 
Stunde – für alle Kollegen und 
Kolleginnen bleibt bestehen!

28. Juni 2018
Die neue Ausgabe ist Online -–

„Deutsche Polizei“ Landesteil 
Sachsen-Anhalt

Aschersleben. Nachdem die 
Juli-Ausgabe der „Deutschen Po-
lizei“ in den Briefkästen lag, ist 
die Onlineausgabe unseres Lan-
desteils jetzt für jeden verfügbar.

19. Juni 2018
Pressemeldung – Freigabe von 

Beförderungsmitteln für die Polizei
Magdeburg. Unter dem Slogan 

„Drei für ein Ziel“ haben sich die 
drei in der Polizei vertretenen Ge-
werkschaften zusammengetan und 
Vertreter vor die Staatskanzlei in 
Magdeburg gesandt, um der Politik 
die Dringlichkeit des Problems auf-
zuzeigen. Sie kritisieren heftig, dass 
die Landesregierung immer noch 
kein Beförderungskonzept für das 
Jahr 2018 beschlossen und auch 
keine Pläne für den Abbau des Be-
förderungsstaus aufgezeigt hat.

18. Juni 2018
Pressemeldung – Noch keine 

Beförderungsmittel für die Polizei!
Magdeburg. Die Gewerkschaften 

und Berufsverbände in der Polizei 
kritisieren heftig, dass die Landesre-
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nun ist es endlich soweit: Schwarze 
Schafe in unseren Reihen werden 
keine Chance mehr haben!

Mit der Änderung des § 12 des Si-
cherheits- und Ordnungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt, nebst neu 
geschaffener dazugehöriger Verord-
nung, sind Regelungen getroffen 
worden, die ein „Entkommen“ aus 
der Identifizierung nach Fehlverhal-
ten jeglicher Art unmöglich machen.

Im Ernst. Eine Kennzeichnung uni-
formierter Polizeibeamter ist mittler-
weile deutschlandweit, im europäi-
schen Raum und schon lange in den 
Vereinigten Staaten üblich. Dies ist 
auch überhaupt nicht zu beanstan-
den. Viele Kolleginnen und Kollegen 
unserer Landespolizei tragen seit 
Jahren ein Namensschild. Und das ist 
auch gut so.

Als Vertreter des Staates, gebun-
den an Gesetze, Verordnungen und 
dienstliche Vorgaben, gilt es, im tägli-
chen Dienst für den Bürger als  
Ansprechpartner zur Verfügung zu 
stehen, aber gegebenenfalls auch re-
pressiv gegen ihn vorzugehen. Sollte 
es in diesen Situationen zu Fehlver-
halten durch den oder die handeln-
den Polizeibeamten kommen, wäre es 
richtig und wichtig, dass die Identität 
des Polizeibeamten ermittelt werden 
kann.

Wir werden weiter kämpfen
Und eigentlich steht uns als „Bür-

ger in Uniform“ sogar ein Name zu?!
In diesen Tagen haben Kolleginnen 

und Kollegen ihre jeweils drei Dienst-
nummernschilder bekommen (Alumi-
niumschilder bzw. Gewebeschild). 
Diese sollen ja dann getragen wer-
den, wenn das Namensschild nicht 
getragen werden muss (§ 12 Abs. 2 
SOG LSA). Da stellt sich die eine oder 
andere Frage: 

Wer stellt das Vorliegen dieser Si-
tuation fest? Der Dienstherr, vertreten 
durch einen Vorgesetzten, oder der 
einzelne Polizeibeamte?

Warum werden mehrere Dienst-
nummern pro Bediensteten verge-
ben?

Wer ist berechtigter Anwender bei 
der Beauskunftung aus der Dienst-
nummernnachweisdatei?

Denn die Speicherung von Vor- 
und Zunamen, Geburtsdatum und 
Geburtsort sollte für uns kein „Pap-
penstiel“ sein. Laut der bereits er-
wähnten Verordnung werden genau 
diese Daten dort abgelegt.

Die Vergabe von Zugriffsberechti-
gungen auf diese Datei soll auf der 
Grundlage eines abgestuften Rechte- 
und Rollenkonzeptes erfolgen, heißt 
es in der Verordnung. Hier ist auch 
geregelt, dass  datenschutzrechtli-
chen Regelungen entstammenden 
Auskunftsrechten für den gespeicher-
ten Polizeibeamten durch Zugang zur 

Datei entspro-
chen wird. In der 
Verordnung sind 
die einzelnen Al-
ternativen aufge-
führt. 

Und natürlich 
sollten wir auch 
über einen Zugriff 
auf diese Daten in-
formiert werden. 
Ich könnte mir gut 
vorstellen, dass 
darüber ebenfalls 
ein Auskunfts-
recht besteht.

Henning Zobel, 
Kreisgruppe WSP
www.gdp.de/gdp/

g d p l s a . n s f /
id/20180801

So sehen die Dienstnummernschilder in Sachsen-Anhalt aus.
 Foto: Henning Zobel

Fortsetzung auf Seite 2
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SCHLAGLICHTER*

Fortsetzung von Seite 1
gierung immer noch kein Beförde-
rungskonzept für das Jahr 2018 be-
schlossen hat. Mittlerweile leisten 
ein Drittel aller Beamten in der Lan-
despolizei Dienst auf höherwertigen 
Dienstposten, ohne Aussicht auf Be-
förderung. Dieser Zustand muss 
schnellstens beendet werden.

15. Juni 2018
Nicht Meckern – Handeln! - De-

mo-Aufruf zum 19. Juni 2018: Beför-
derungsstau auflösen – Jetzt! – Die 
Interessenvertretungen handeln ge-
meinsam

Magdeburg. Gute Arbeit unserer 
Kolleginnen und Kollegen in Zei-
ten schwieriger Sicherheitslagen 
und viel zu geringem Personal darf 
sich nicht in einer jährlichen Dan-
kesveranstaltung erschöpfen.
* Unter dieser Überschrift werden
kurze und prägnante Informatio-
nen aus den letzten Wochen veröf-
fentlicht. Mehr Aktuelles gibt es
unter: www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/
Nachrichten

Unser Team am GdP-Stand. Foto: GdP Sachsen-Anhalt

Mittlerweile ist der Tag der 
offenen Tür zur Tradition geworden 
und auch wir als GdP mit unserem 
Förderverein waren am 16. Juni 
vor Ort.

Wie bei jeder Begleitung solcher 
Veranstaltungen gaben wir die ver-
schiedensten Informationsbroschüren 
an Interessenten ab. Die Broschüren 
„Sicherheit rund ums Haus“, „Sicher 
im Netz: Schütze dich!“, „Die Krimi-
nalpolizei rät“, „Cybercrime“, „Si-
cher vernetzt im Smart Home“, Sor-
genfrei verreisen“ und viele andere 
waren wie immer mit dabei. Unsere 
Verkehrsmalhefte durften auch nicht 
fehlen sowie das Malheft „Umgang 
mit Fremden – ich weiß Bescheid.“

Der Werbemittelverkauf kommt 
immer gut an und die Kolleginnen 
und Kollegen hatten Einiges zu tun 

Kein Samstag wie jeder andere
bei diesem herrlichen Wetter. Einen 
eigens für den Tag kreierten Anste-
cker konnten wir ebenfalls zur Verfü-
gung stellen und somit kam wieder 
ein wenig Spendengeld in den Topf, 
immerhin ein Betrag von 25,10 Euro.

Auch das Angebot der FH konnte 
sich sehen lassen, wie immer waren 
natürlich die Landesbereitschaftspoli-
zei, die Wasserschutzpolizei und die 
Aufführungen der Diensthundeführer 
dicht umlagert. Weiterhin konnten 
sich die Berufsinteressenten bereits 
hier einigen Tests unterziehen und 
medizinisch beraten lassen.

Rundum eine gelungene Veran-
staltung und das Wetter spielte auch 
mit.

Herzlichen Dank an alle Kollegin-
nen und Kollegen, die unseren GdP-
Stand unterstützt haben.

Vera Ruppricht
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180802
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EIN UNRÜHMLICHES KAPITEL IN DER BEAMTENVERSORGUNG

Anzeige

Von vielen nahezu unbemerkt, 
ging ein unrühmliches Kapitel in  
der Beamtenversorgung zu Ende.

Der Einsatz der GdP über Gerichts-
verfahren bis zum Bundesverwaltungs-
gericht, Gespräche mit politisch Ver-
antwortlichen haben sich gelohnt. 
Noch 2011 lehnte der Gesetzgeber eine 
Änderung des Versorgungsrechtes 
diesbezüglich ab.

Der Dienstherr kürzte bisher Besol-
dungsansprüche wegen vor dem Beam-
tenverhältnis liegender Zeiten, die aller-
dings für eine Ernennung selbst nicht 
hinderlich waren. Groteskerweise wer-
den damit gerade diejenigen Kollegen/ 
-innen getroffen, die nach den Personal-
überprüfungen als „unbelastet“ und da-
mit würdig zur Berufung in ein Beam-
tenverhältnis eingestuft wurden. Dies 
erfolgte nach Einschätzung von unab-
hängigen Kommissionen, weil sie eben 
nicht schädlich gehandelt oder anderen 
Menschen geschadet haben. Diesen be-
troffenen Beamten u. a. mit Dienstzeiten 

Bestrafung auf Lebenszeit beendet
bei den Grenztruppen der DDR oder als 
Polit-Stellvertreter einer Dienststelle der 
Volkspolizei wird bisher eine solche 
Schlechterstellung nicht nur in der Be-
soldung, sondern bis hin zur Altersver-
sorgung auferlegt. Eine finanzielle Be-
strafung bis hin zum Lebensende ist in 
diesen konkreten Fällen in keiner Weise 
gerechtfertigt und angemessen. 

Das neue Versorgungsgesetz  
(LBeamtVG LSA) definiert als Höchst-
grenze die fiktiv zu berechnenden Ver-
sorgungsbezüge, die einer entsprechen-
den Person zustünden, wenn sie oder er 
ab dem 17. Lebensjahr (ggf. ergänzt 
durch vor dem vollendeten 17. Lebens-
jahr liegende ruhegehaltfähige Zeiten) 
ausschließlich in einem Beamtenver-
hältnis gestanden hätte bzw. die sich 
daraus ergebenden Hinterbliebenenbe-
züge. Die geltende Höchstgrenze knüpft 
daher an das zuletzt innegehabte Amt 
und an die Endstufe (auch wenn diese 
nicht erreicht wurde) an. Die fiktive ru-
hegehaltfähige Dienstzeit beginnt dem-
nach mit Vollendung des 17. Lebensjah-

res und endet mit dem Eintritt des 
Versorgungsfalls. Sollten ausnahmswei-
se bereits vor Vollendung des 17. Le-
bensjahres ruhegehaltfähige Zeiten vor-
liegen, so werden auch diese Zeiten bei 
der Höchstgrenzenberechnung berück-
sichtigt. So war es auch im alten Versor-
gungsgesetz geregelt. Die Höchstgren-
ze wird allerdings nicht mehr um Zeiten, 
die nach § 26 LBesG LSA nicht zu be-
rücksichtigen sind, gemindert, weil die-
se Zeiten im Versicherungsverlauf bei 
der Rente enthalten sind und daher eine 
Nichtberücksichtigung inkonsequent 
wäre (siehe § 69 Abs. 2, Ziffer 1 b). Das 
Festhalten am § 55 Versorgungsgesetz 
(alt) war fast 30 Jahre nach der deutschen 
Einheit allerdings nicht mehr nachzuvoll-
ziehen. Dies bedeutete eine Bestrafung 
auf Lebenszeit. Damit wird ab 1. 1. 2019 
in diesen konkreten Fällen Rechtsfrieden 
einziehen und die Kolleginnen und Kol-
legen erhalten die ihnen zustehende 
Pension. Eine Rückwirkung ist allerdings 
ausgeschlossen. Uwe Petermann
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180803
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ÄNDERUNG BEAMTENRECHTLICHER REGELUNGEN

Der Erlass des MI vom 26. Juni 
2018 trifft die konkreten Regelungen 
zum § 106 LBeamtG (Altersgrenzen).

„(2) Soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, erreichen Beamtin-
nen auf Lebenszeit und Beamte auf 
Lebenszeit, die vor dem 1. Januar 
1954 geboren sind, die Altersgrenze 
mit Vollendung des 65. Lebensjahres. 
Für Beamtinnen auf Lebenszeit und 
Beamte auf Lebenszeit, die nach dem 
31. Dezember 1953 und vor dem 1. 
Januar 1964 geboren sind, wird die 
bis zum allgemeinen Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Änderung dienstrechtli-
cher Vorschriften geltende Alters-
grenze, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, wie folgt angehoben:

(3) Die bis zum allgemeinen In-
krafttreten des Gesetzes zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschriften 
geltende Altersgrenze bleibt beste-
hen, wenn Altersteilzeitbeschäfti-
gung vor dem 1. Februar 2010 bewil-
ligt wurde oder die Beamtin oder der 
Beamte innerhalb von drei Monaten 
nach dem allgemeinen Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften in die Frei-
stellungphase eintritt. 

„(4) Für Beamtinnen und Beamte, 
für die die Altersgrenze nach § 39 
Abs. 1 und 2 oder § 106 Abs. 1 bis 3 in 
der Fassung nach dem allgemeinen 

Der neue § 106 im LBeamtG –  
das sind die Altersgrenzen

Inkrafttreten des Gesetzes zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschriften 
gilt und denen nach dem 31. Januar 
2010 Altersteilzeitbeschäftigung be-
willigt wurde, ändert sich der Bewilli-
gungszeitraum entsprechend. Für Be-
amtinnen und Beamte mit einer 
Altersteilzeitbeschäftigung in Form 
des Blockmodells nach § 64 Abs. 4 ist 
die Dauer der Anspar- und Freistel-
lungsphase entsprechend anzuglei-
chen, soweit diese nach drei Monaten 
nach dem allgemeinen Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften in die Frei-
stellungsphase eintreten. § 39 Abs. 3 
findet Anwendung.“

„§ 106 Altersgrenze“

(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte erreichen die 
Altersgrenze mit Vollendung des 62. 
Lebensjahres. Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamte, 
die vor dem 1. Januar 1959 geboren 
sind, erreichen die Altersgrenze mit 
Vollendung des 60. Lebensjahres.

(2) Für Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamte, die nach 
dem 31. Dezember 1958 und vor dem 
1. Januar 1969 geboren sind, wird die 
bis zum allgemeinen Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Änderung dienstrechtli-
cher Vorschriften geltende Alters-
grenze wie folgt angehoben:

(3) Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte können auf An-
trag abweichend von der Altersgrenze 
nach Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 für jedes 
Dienstjahr, beginnend mit dem achten 
Jahr, in dem sie Schicht- oder Wechsel-
schichtdienst geleistet haben, einen 
Monat früher in den Ruhestand versetzt 
werden, jedoch frühestens mit Ablauf 
des Monats, in dem sie das 60. Lebens-
jahr vollendet haben. Für die Berech-
nung der Dienstjahre nach Satz 1 wer-
den auch die Zeiten in einem 
Spezialeinsatzkommando, in einem 
Mobilen Einsatzkommando, als Pilot in 
der Polizeihubschrauberstaffel, als Poli-
zeitaucher, im Personenschutz oder als 
Verdeckter Ermittler berücksichtigt.  
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung wer-
den entsprechend ihrem Verhältnis zur 
regelmäßigen Arbeitszeit berücksich-
tigt. Zeiten eines mutterschutzrechtli-
chen Beschäftigungsverbots sowie einer 
Freistellung vom Dienst, Beurlaubung 
oder Teilzeitbeschäftigung zum Zwecke 
der Kinderbetreuung oder der Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger je-
weils bis zu drei Jahren werden berück-
sichtigt, wenn durch das 
Beschäftigungsverbot oder die Freistel-
lung vom Dienst, Beurlaubung oder 
Teilzeitbeschäftigung die Tätigkeit im 
Sinne der Sätze 1 und 2 unterbrochen 
oder aus diesem Grund nicht mehr auf-
genommen wurde. Für die Berechnung 
der Dienstjahre sind jeweils geleistete 
Zeiträume auf volle Kalendermonate 
aufzurunden, wobei nach der Ge-
samtaddition Zeiträume unter zwölf 
Monaten unberücksichtigt bleiben.

Art. 2 wird wie folgt geändert:  
„§ 58/1 Ausgleich bei besonderen 
Altersgrenzen“

(1) Beamtinnen und Beamte des 
Vollzugsdienstes oder des Einsatz-
dienstes der Feuerwehr, die wegen 
Erreichens einer Altersgrenze nach  
§ 106 Abs. 1 oder 2, § 114 Abs. 1 oder 
§ 115 des Landesbeamtengesetzes in 
den Ruhestand treten oder nach § 106 
Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes in 
den Ruhestand versetzt werden und 
ab Beginn des Ruhestandes einen 
Anspruch auf eine vorübergehende 
Erhöhung des Ruhegehaltes nach  
§ 21 haben, erhalten neben dem Ru-

Fortsetzung auf Seite 5
Die Werte für Vollzugsbeamte

Die Werte für Verwatungsbeamte
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NEUE ERSCHWERNISZULAGENVERORDNUNG DES LANDES
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hegehalt einen Ausgleich in Höhe 
von 4.091 E. Der Ausgleich ist zwei 
Monate nach Eintritt in den Ruhe-
stand in einer Summe zu zahlen.

(2) Schwebt zum Zeitpunkt des 
Eintritts in den Ruhestand gegen die 
Beamtin oder den Beamten ein Ver-
fahren auf Rücknahme der Ernen-
nung oder ein Verfahren, das nach  
§ 24 des Beamtenstatusgesetzes zum 
Verlust der Beamtenrechte führen 
könnte, oder ist gegen die Beamtin 
oder den Beamten Disziplinarklage 
erhoben worden, darf der Ausgleich 
erst gewährt werden, wenn das Ver-
fahren bestands- oder rechtskräftig 
abgeschlossen wurde, ohne dass da-
durch ein Verlust der Versorgungsbe-
züge eingetreten ist.“

Begründung: Zu I. Art. 1 – Landes-
beamtengesetz zu § 39 Abs. 2:

Die Anhebung der beamtenrechtli-
chen Altersgrenzen für Beamtinnen 
und Beamte sollte nach dem Gesetz-
entwurf der Landesregierung mit dem 
Geburtsjahrgang 1953 beginnen. Auf-
grund des Zeitpunkts der Beratung 
des Gesetzentwurfs im Landtag soll 
die Anhebung der beamtenrechtli-
chen Altersgrenze auf den Geburts-
jahrgang 1954 verschoben werden, da 
die Einbeziehung des Jahrgangs 1953 
wegen des absehbaren Termins des 
Inkrafttretens des Gesetzes verfas-
sungsrechtliche Fragen hinsichtlich 
einer echten verfassungswidrigen 
Rückwirkung als auch hinsichtlich des 

Vertrauensschutzes für die Beamtin-
nen und Beamten aufwirft.

Die Anhebung der Altersgrenzen für 
Beamtinnen und Beamte soll mit dem 
Geburtsjahrgang 1954 beginnen und 
mit dem Jahrgang 1963, wie im Gesetz-
entwurf beabsichtigt, abgeschlossen 
sein. Die vorgesehene Staffelung bei 
der  Anhebung der Altersgrenzen von 
jeweils zwei Monaten für jeden Jahr-
gang wird für die Jahrgänge 1963 und 
1964 auf drei Monate erhöht. Damit 
wird mit den Beamtinnen und Beamten 
des Geburtsjahrgangs 1964 mit einem 
künftigen Regelruhestandseintritt im 
Jahr 2031 zum gleichen Zeitpunkt ab-
geschlossen sein wie die Altersgren-
zenanhebung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, so dass dann eine 
grundsätzliche Gleichbehandlung der 
Statusgruppen erreicht ist.

Achtung

Der Antrag nach Satz 1 ist spätes-
tens sechs Monate vor dem Zeitpunkt 
des beabsichtigten Beginns des Ruhe-
stands zu stellen. Im Erlass des MI vom 
26. Juni 2018 wird Folgendes geregelt:

Spätestens neun Monate vor Vollen-
dung des 60. Lebensjahres ist jeder Poli-
zeivollzugsbeamtin und jedem Polizei-
vollzugsbeamten durch die Personal-
dienststelle das dem Runderlass beige-
fügte Musteranschreiben einschließlich 
Formblatt mit der Bitte um Rückgabe zu 
übersenden. In dem Formblatt hat jede 
Polizeivollzugsbeamtin und jeder Poli-
zeivollzugsbeamte zu erklären, ob sie 

oder er eine vorzeitige Versetzung in 
den Ruhestand unter Anrechnung von 
Schicht- oder Wechselschichtdiensten 
oder Dienstzeiten in anderen gesund-
heitlich besonders belastenden Verwen-
dungen i. S. d. § 106 Abs. 3 Satz 2 LBG 
LSA beantragt oder nicht.

Sofern durch die Polizeivollzugsbe-
amtin oder den Polizeivollzugsbeam-
ten ein entsprechender Antrag ge-
stellt wird, ist der konkrete Zeitpunkt 
der gewünschten vorzeitigen Verset-
zung in den Ruhestand anzugeben. 
Bei dieser Frist handelt es sich um 
eine Ausschlussfrist, bei deren Ver-
säumnis sie nicht zu dem beantragten 
Zeitpunkt vorzeitig in den Ruhestand 
versetzt werden können.

Der Antrag

Erklärung zur vorzeitigen Verset-
zung in den Ruhestand gemäß § 106 
Abs. 3 LBG LSA (Formular):

Sofern Sie dem Antrag entsprechend 
vorzeitig in den Ruhestand versetzt 
werden, hat Ihre Personaldienststelle 
auf Ihren Antrag hin den Personalrat/
Stufenpersonalrat gemäß § 66 Satz 1 
Nr. 8 PersVG LSA zu beteiligen. Die 
Beteiligung können Sie auf dem Form-
blatt durch Ankreuzen beantragen. So-
fern Sie das nicht tun, unterbleibt eine 
Beteiligung der Personalvertretung.

Die GdP wünscht allen Kolleginnen 
und Kollegen, dass sie gesund ihre „per-
sönliche“ Pensionsgrenze erreichen.

Der Landesvorstand
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180804

ÄNDERUNG BEAMTENRECHTLICHER REGELUNGEN

Die Verordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt über die Gewährung 
von Erschwerniszulagen vom 22. 
Dezember 2011 wurde geändert.

Änderungen: 
§ 12 a neu eingefügt, 
§  13 neu gefasst sowie §§ 17 und 18 ge-

ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
21. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 182)

§  13 Zulage für den Umgang mit che-
mischen, radioaktiven oder biologi-
schen Stoffen im Polizeivollzugs-
dienst (wurde für wenige„Betroffene“ 
erhöht – Anmerkung d. Verfassers)

GdP-Forderung erfüllt –  
Verfassungsschutzkollegen bedacht

§  18 Zulage für besondere Einsätze
(1)  Eine Zulage in Höhe von 225 E 

monatlich erhält, wer als
1.  Polizeivollzugsbeamtin und Poli-

zeivollzugsbeamter in einem Mobi-
len Einsatzkommando oder in ei-
nem Spezialeinsatzkommando für 
besondere polizeiliche Einsätze,

2.  Beamtin und Beamter unter einer 
ihr oder ihm verliehenen, auf Dau-
er angelegten veränderten Identi-
tät (Legende) als Verdeckte Er-
mittlerin und Verdeckter Ermittler,

3.  Polizeivollzugsbeamtin und Polizei-
vollzugsbeamter im Personenschutz 

oder
4.  Beamtin oder Beamter in der Ob-

servation beim Verfassungsschutz 
verwendet wird.

(2)  Die Zulage wird nicht neben einer 
Stellenzulage nach den Vorbe-
merkungen Nummer 4 zu den Be-
soldungsordnungen A und B des 
Landesbesoldungsgesetzes und 
einer Zulage nach § 19 gewährt.

Unsere Forderung nach einer deutli-
chen Anhebung des DUZ – 5 € pro 
Stunde – für alle Kollegen und Kollegin-
nen bleibt bestehen! Der Landesvorstand
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180805
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PET – Aufgaben in der Fläche
... Sachsen-Anhalt

umfasst einen vielschichtigen und 
bedeutsamen Bereich der Aus- und 
Fortbildung. Das PHT wird an der 
Fachhochschule Polizei, der LBP, dem 
LKA und in den weiteren Behörden 
inhaltlich fortführend (unter gleichen 
methodisch-didaktischen Maßstäben) 
durchgeführt.

So steht insbesondere auch die ver-
lässliche, professionelle, effektive und 
erfolgreiche Vorbereitung der Auszu-
bildenden und Studierenden auf die 
zukünftige Arbeit in der modernen 
Landespolizei im Fokus. Aber auch 
wachsende und neue Herausforde-
rungen, wie die Gefahr terroristischer 
Anschläge, fließen in die Umsetzun-
gen ein. Neue FEM bzw. Sachausstat-
tungen gewinnen an Bedeutung (z. B. 
Bodycams, neue Schutzausstattun-
gen).

Durch sich verändernde Lagebilder 
wurde das Einsatztraining angepasst 
und erweitert. Im neu geschaffenen 
Konzept „lebensbedrohliche Einsatz-
lagen (lebEl)“ werden verschiedene 
Terrorszenarien dargestellt und all-
umfassend trainiert.

Hierbei werden die Einsatzkräfte 
physisch und psychisch aufs Äußerste 
beansprucht. Gleichzeitig soll Hand-
lungssicherheit für unterschiedlichste 
polizeilich relevante Sachverhalte er-
zeugt werden.

Dies umfasst auch das Waffen- und 
Schießtraining, welches ebenfalls er-
weitert wurde. Großer Wert wird auf 
die Vermittlung von Handlungsstan-
dards sowie den sichere Umgang mit 
den persönlichen FEM gelegt (z. B. 
Abwehr von Messerangriffen).

Im Training personaler und sozialer 
Kompetenzen (TPSK) werden die an-
lassbezogene und eingriffsbegleiten-
de Kommunikation sowie die Kon-
flikt- und Stressbewältigung trainiert. 
Die Vorbereitung auf die vielfältigsten 
Konfliktsituationen wird so intensi-
viert, so auch der „Umgang mit psy-
chisch kranken Personen“. Resümee: 
Das bestmögliche Einsatztraining 
liegt immer noch im selbstständigen 
Handeln der Teilnehmer.

Rene Hornung

… Thüringen

Die Konzeption „Integrierte Fortbil-
dung“ wurde 2012 durch die Einführung 
„Polizeiliches Einsatztraining in der Thü-
ringer Polizei“ abgelöst. Das Polizeiein-
satztraining (PET) beinhaltet die Elemen-
te Einsatztraining, Schießaus- und 
-fortbildung sowie Dienstsport als ganz-
heitliches Konzept. Die Fortbildung und 
Lizenzierung der Trainer erfolgt durch 
das Bildungszentrum der Thüringer Poli-
zei. Im Rahmen der Anpassungsfortbil-
dung für das Polizeieinsatztraining nah-
men Kolleginnen und Kollegen an 
weiteren Qualifizierung zum Trainer 
„Bewältigung von besonderen Bedro-
hungslagen“ und zum Übungsleiter C 
teil. Das Polizeieinsatztraining soll durch 
Festlegung und Vermittlung von Min-
deststandards professionelles polizeili-
ches Einschreiten fördern. Es soll dazu 
beitragen, damit verbundene Risiken für 
die mit der Einsatzbewältigung, der Ge-
fahrenabwehr sowie Kriminalitäts- und 
Verkehrsunfallbekämpfung beauftragten 
Kräfte zu minimieren. Alle Polizeivoll-
zugsbeamten sind gemäß LF 290 und der 
RLSportThürPol zu mindestens vier Stun-
den Dienstsport pro Monat verpflichtet, 
soweit dies nicht aus gesundheitlichen 
Gründen durch ärztliches Attest zeitwei-
se eingeschränkt oder untersagt wird. 
Die Absicherung des Dienstsportes allein 
durch die PE-Trainer ist nicht überall 
möglich. Es sind zahlreiche Übungsleiter 
in den Dienststellen vorhanden, die be-
reit und dazu in der Lage sind, Trainings-
gruppen anzuleiten. Hier ist sicherzustel-
len, dass diesen Übungsleitern die 
Lizenzverlängerung ermöglicht wird und 
sie im Gegenzug im Rahmen einer noch 
festzulegenden Stundenzahl/Monat auch 
Dienstsport durchführen. Als erste Maß-
nahme zur Verbesserung der Situation 
wurde durch die Landespolizeidirektion 
und das Bildungszentrum die Zulassung 
von zehn zertifizierten Sportübungslei-
tern pro Behörde im Nebenamt zur Un-
terstützung der hauptamtlichen PE-Trai-
ner genehmigt. Mit der derzeitigen 
Anzahl der im ODP ausgewiesenen Stel-
len an PE-Trainern kann das PE-Konzept 
mit den bestehenden Elementen nicht 
ganzheitlich abgebildet werden und es 
bedarf einer Überarbeitung. mp

… Sachsen

Das Einsatztraining in den Polizeidi-
rektionen sollte übergreifend in alle 
Trainings- und Fortbildungsmaßnah-
men einfließen. Abgesehen vom Trai-
ning milderer Mittel (TmM) mit den 
allgemeinen Inhalten Zugriffs- und 
Festnahmetechniken, Distanzverhal-
ten, Anwendung von polizeilichen 
Hilfsmitteln und die Handhabung des 
Einsatzmehrzweckstocks (EMS), er-
folgt in der integrierten Fortbildung 
derzeitig die lebEL Schulung (lebens-
bedrohliche Einsatzlagen) und die 
Schießfortbildung nach PDV 211. Diese 
Inhalte miteinander zu verbinden und 
die Einfachheit in den Vordergrund zu 
stellen, ist heute mehr denn je primäres 
Ziel. Das heißt, vorhandene Arbeits-, 
Hilfs – und Schutzmittel in geeigneter 
Form so zu vermitteln, zu wiederholen, 
dass die benötigte Sicherheit für Kolle-
gen und Bevölkerung zurückerlangt 
wird und der nötige Rückhalt durch Ju-
dikative und Legislative einhergehen. 
Gemäß Erlass des SMI (02.06.1998) 
muss der Befähigungsnachweis zum 
Führen des EMS halbjährlich in 4 Stun-
den wie das TmM umgesetzt werden. 
Diese zwei wichtigen Bestandteile des 
Trainings müssen immer häufiger aus 
dienstorganisatorischen Gründen und 
wegen fehlenden Personals sowie 
durch Mangel an Trainingsstätten ver-
schoben oder abgesagt werden. Mithin 
ist es äußerst schwer, die vorhandenen 
und neuen Konzepte mit der entspre-
chenden Tiefgründigkeit zu vermitteln. 
Eine kontinuierliche Fortbildung und 
die damit verbundene persönliche Si-
cherheit des Einzelnen und der Mit-
streiter sind schon lange nicht mehr 
möglich. Dennoch versucht die Trai-
nerschaft aktuelle Ereignisse wie kör-
perliche Auseinandersetzungen, Mes-
serangriffe oder den Schusswaffenge-
brauch in das Training einzubeziehen. 
Durch die sächsische Fachhochschule 
wird seit mehreren Jahren ein Konzept 
zur Umsetzung des Trainings an den 
gegebenen Vorschriften versucht um-
zusetzen. Außerdem ist die Ausbildung 
der jährlich 700 Neueingestellten und 
der Wachpolizei zu berücksichtigen.

Eckehard Goudschmidt
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und für die Ausgabe 09/2018 ist:
Freitag, der 3. August 2018,
und für die Ausgabe 10/2018 ist:
Freitag, der 31. August 2018.
Für Manuskripte, die unverlangt 

eingesandt werden, kann keine Ga-
rantie übernommen werden. Anony-
me Zuschriften werden nicht veröf-
fentlicht.

Die Landesredaktion
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/DP-LSA

Seniorengruppen der PD Ost
Bereich Sandersdorf
am 14. 8. 2018 und 28. 8. 2018 ab 10 

Uhr Bowling auf der Bundeskegel-
bahn in Sandersdorf.

Bereich Wittenberg
am 21. 8. 2018 Minigolf mit Part-

nern, Treffpunkt ist um 13.45 Uhr am 
Freizeitzentrum Elster, anschließend 
gibt es eine Kaffeepause. Teilnehmer-
meldung bis zum 29. 7. 2018 an Eck-
hard Böttiger: 01 75/5 47 86 08. Und 
am 22. 10. 2018 um 15.45 Uhr in der 
Lutherstraße 4 in Wittenberg, Teil-
nehmermeldung bis zum 16.10.18 an 
Eckhard Böttiger: 01 75/5 47 86 08.

Bereich Wolfen
am 4. 9. 2018 und am 6. 11. 2018 

um 15. Uhr Versammlung in der Gast-
stätte „Am Rodelberg“ in Wolfen.

Seniorengruppen der PD Nord
Bereich Aschersleben/Staßfurt
am 11. 9. 2018 und 5. 11. 2018 um 15 

Uhr im Hotel „Stadt Aschersleben“, 
Herrenbreite 17 in Aschersleben.

Bereich Bernburg
am 9. 8. 2018 und 8. 11. 2018 um 

14 Uhr Versammlung in „Lauf’s Res-

taurant“, Zepziger Weg 3 in Bern-
burg.

Bereich PD Haus/PRev MD/WSP
am 18. 9. 2018 und 20. 11. 2018 um 

14 Uhr in der Vereinsgaststätte des 
SV Armania 53 in der Erich-Weinert-
Straße 25 in 39104 Magdeburg (Stra-
ßenbahnlinie 2 + 8, bis Haltestelle 
„AMO/Steubenalle“).

Seniorengruppen der PD Süd
Seniorengruppe Saalekreis
am 19. 9. 2018 und am 21. 11. 2018 

um 10 Uhr Kegeln mit Partnern in der 
Ladenstraße in Schkopau mit an-
schließendem Mittagessen. 

Seniorengruppe PD Haus/Revier
am 12. 9. 2018 und am 10. 10. 2018 

um 14.30 Uhr in der Begegnungsstät-
te „Zur Fähre“ der Volkssolidarität, 
Böllberger Weg 150 (Straßenbahnli-
nie 1 und Buslinie 26, Haltestelle: 
Böllberger Weg).

Reviergruppe Hohenmölsen
am 20. 9. 2018, 15 Uhr Treffen in 

der Grillhütte der Allwetterrodelbahn 
Weißenfels. Interessenten melden 
sich bitte bei Lutz Weber: 03 44 41/2 
12 93 oder 0 15 20/8 86 39 62.

Seniorengruppen der Fachhoch-
schule

am 14. 11. 2018 um 17 Senioren-
treffen im Schnitzelhaus „Probst“ in 
Aschersleben.

Seniorengruppen des Landeskri-
minalamtes

am 29. 11. 2018 um 15 Uhr Senio-
ren-Weihnachtsfeier, der Ort wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Landesredaktion
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/S-Termine

Am 14. Juni 2018 unternahmen 
die Seniorengruppen aus Halle und 
dem Saalekreis einen Ausflug an die 
Leipziger Seen.

Bei herrlichem Wetter fand sich, wie 
man auf dem Bild sehen kann, eine 
„starke Truppe“ an der Seepromenade 
Markkleeberg ein, um eine 3-stündige 
Schifffahrt auf dem Markkleeberger 
und Störmthaler See zu unternehmen.

Der Markkleeberger und der Störm-
thaler See sind Teil des so genannten 
„Leipziger Neuseenlands“, einer Berg-
baufolgelandschaft mit mehreren ge-
fluteten Tagebaurestlöchern.

Beide Seen sind über einen 800 
Meter langen Kanal mit einander ver-
bunden.

Hier wurde für die Schifffahrt eine 
Schleuse gebaut, da der Störmthaler 
See einen vier Meter höheren Wasser-
stand hat. Schön zu sehen, wie aus ehe-
maligen „Mondlandschaften“ ein at-
traktives Naherholungsgebiet wurde.

SENIORENGRUPPEN HALLE UND SAALEKREIS

Ein schöner Tag an  
den Leipziger Seen

Die Erinnerung an das nach seiner 
Abbaggerung im Störmthaler See ver-
sunkene Magdeborn wird auf eine be-
sondere Weise wachgehalten. Einen Ki-
lometer östlich des alten Standorts der 
Magdeborner Kir-
che wurde im Rah-
men des Vorha-
bens Kunst statt 
Kohle die so ge-
nannte „Seekirche 
Vineta“ auf dem 
See verankert.

Während der 
Schifffahrt  ließen 
wir uns bei Bock-
wurst mit Kartof-
felsalat, Gulasch- 
oder Erbsensuppe 
das Mittagessen 
schmecken.

Und wer sich 
nach der Fahrt 
an der Seepro-
menade Mark-
kleeberg am Ki-

osk kein leckeres Fischbrötchen 
gekauft und gleich gegessen hat, der 
sollte das wirklich noch nachholen …

Rainer Ludwig
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180806

 Foto: privat
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GELACHT ODER 
NACHGEDACHT

Es soll ja Menschen geben, 
die trinken ihren ersten 

Kaffee erst auf der Arbeit. 
Wie kommen die da 

überhaupt hin?

Mir gefällt es nicht, 
aber ich respektiere, 
dass es dir gefällt. 

So einfach und doch 
so schwierig für viele.

Der Landesvorstand
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180807


